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Reglement Elternmitwirkung Sekundarschule Wald

Aus Gründen der leichteren Lesbarkeit wird in diesem Reglement auf die Doppelbenennung der weiblichen und männlichen Form verzichtet.

Zweck
Die Sekundarschule Wald regelt und gewährleistet die Mitwirkung der Eltern in Form eines Elternrates. 


Der Elternrat fördert die Wahrnehmung der gemeinschaftlichen Verantwortung im Bereich der Erziehung. Er sorgt für regelmässige Kontakte, den Austausch von Informationen und den partnerschaftlichen Umgang zwischen Schule und Eltern und ist Ansprechpartner und Bindeglied zwischen Eltern-, Lehrerschaft und Schulleitung. Er unterstützt die Integration anderer Sprachen und Kulturen.


Struktur
Aus den bestehenden Sekundarklassen werden je ein Elternsprecher und ein Stellvertreter gewählt (Wahlbestimmungen siehe Wahlreglement). Die Elternsprecher treffen sich im Elternrat. Pro Quartal findet mindestens eine Sitzung statt.
Der Vorstand des Elternrats wird aus den Reihen der Elternsprecher gebildet. Beschlüsse werden mit Mehrheitsentscheid gefasst. 
Die Schulleitung oder eine Stellvertretung nimmt mit beratender Funktion an den Sitzungen des Elternrates teil (Vorstands- und Elternrats-Sitzungen).
Organisation 


Aufgaben der Elternsprecher (Klassenebene)


Zusammenarbeit mit der Klassenlehrperson und Unterstützung bei aktuellen Fragen
Anlaufstelle für Elternanliegen


Vertretung der Klasseneltern im Elternrat

 
Teilnahme an den Elternratssitzungen 
Unterstützung der Integration


Aufgaben des Elternrats (Schulebene)


Wahl von fünf Mitgliedern in den Vorstand
Unterstützung der Schule bei Anlässen 


Behandlung von Anträgen und Anliegen, welche durch die Elternsprecher oder die Schulleitung an ihn herangetragen werden  


Unterstützung der Lehrerschaft 


Elternbildung
Initiierung von Projekten



Aufgaben des Vorstandes


Selbstkonstituierung, Wahl eines Präsidenten, eines Vizepräsidenten (oder eines Co-Präsidiums), eines Aktuars, eines Kassiers und eines Beisitzers.
Organisation und Leitung der Elternratssitzungen 


Information der neuen Erstklasseltern über den Elternrat 


Einführung der Elternsprecher in ihre Arbeit 
Öffentlichkeitsarbeit des Elternrates in Absprache mit der Schule

Koordination von Projektgruppen
Teilnahme an der Vernetzungsgruppe Elternräte Schulen Wald
Organisation der Wahlen der Elternsprecher

Wahlreglement 

Wahl der Elternsprecher:

Die Wahlen werden im 1. Semester des neuen Schuljahres im Rahmen eines Elternabends durchgeführt.


Die Einladung erfolgt durch den zuständigen Klassenlehrer.

Gewählt wird für die Dauer eines Jahres. Eine Wiederwahl ist möglich und erwünscht. Sind die Elternsprecher bereit, ihr Amt weiterhin auszuführen, kann nach Rücksprache mit den Klasseneltern auf das Wahlprozedere verzichtet werden. Zwei Drittel der Klasseneltern können eine Neuwahl verlangen.

Pro Klasse werden zwei gleichberechtigte Elternsprecher gewählt, einer davon in der Funktion des Stellvertreters.


Jede Familie hat eine Stimme.

Mitglieder aus der Schulpflege- oder Lehrerschaft dürfen nicht gewählt werden.

Die Elternsprecher verpflichten sich vier- bis sechsmal pro Jahr an den Elternratssitzungen teilzunehmen. Im Verhinderungsfall ist für Vertretung zu sorgen. 

Vor den Wahlen muss den Eltern klar kommuniziert werden, dass, wenn sich niemand zur Wahl stellt, kein Elternsprecher gewählt wird. Die Klasse ist dann im Elternrat nicht vertreten.

Wahl des Vorstandes:

Der Vorstand besteht aus fünf Personen und wird an der ersten Sitzung des Elternrates im neuen Schuljahr für ein Jahr gewählt, bzw. bestätigt. Er konstituiert sich selbst. 

Am 29. Mai 2008 hat die Sekundarschulpflege folgenden neuen Regelungen zugestimmt:

Um die Weiterführung des Vorstandes im Notfall zu gewährleisten, kann ein Vorstandsmitglied - auch wenn das Kind die Schule abgeschlossen hat - übergangsmässig für maximal ein weiteres Semester gewählt werden. 

Falls ein Vorstandsmitglied nach einem Zwischenjahr wieder Kinder in der Sekundarschule hat, darf sie/er im Vorstand bleiben.

Partner/Partnerinnen von Schulpfleger/Schulpflegerinnen sollen in Zukunft, nur in Ausnahmefällen, dem Elternrat beitreten dürfen, jedoch nicht als Vorstandsmitglieder.

Grenzen 

Der Elternrat hat keine Aufsichtsfunktion. Weder berät er über einzelne Lehrpersonen, noch beurteilt er deren Methoden oder Inhalte des Unterrichts. Die Aufgaben und Kompetenzen der Lehrpersonen, der Schulleitung und der Schulbehörden werden respektiert.


Infrastruktur und Finanzen 



Die Sekundarschule Wald stellt dem Elternrat in Absprache mit der Schulleitung die Räumlichkeiten kostenlos zur Verfügung.
Die Schulbehörde stellt dem Elternrat Finanzen für administrative Zwecke zur Verfügung. 


Der Elternrat kann bei der Schulbehörde Mittel für Veranstaltungen und Projekte beantragen. Der Budgetantrag ist jeweils bis anfangs August an die Schulpflege zu richten.  

Allgemeine Bestimmungen


Der Elternrat ist konfessionell und politisch neutral.
Auf fremdsprachige Mitglieder ist in angemessener Form Rücksicht zu nehmen.
Änderungen des Reglements bedürfen eines Schulpflegebeschlusses. 
Elternsprecher, die Einzelinteressen vertreten oder die Ziele der Elternmitwirkung missachten, können nach einem Gespräch mit dem Vorstand durch diesen vom Elternrat ausgeschlossen werden. 

Die Mitglieder des Elternrates unterstehen der Schweigepflicht hinsichtlich aller ihnen vertraulich gemeldeten Informationen. 

Die Zweckmässigkeit des Reglements ist in periodischen Abständen zu überprüfen, spätestens nach drei Jahren.

Inkraftsetzung

Das Reglement wurde von der Spurgruppe Elternmitwirkung der Sekundarschule Wald ausgearbeitet, von der Lehrerschaft begutachtet und von der Schulpflege am 30. Juni 05 genehmigt. Es tritt auf Beginn des Schuljahres 2005/2006  in Kraft. 

Das überarbeitete Reglement – mit nur geringfügigen Änderungen - wurde an der Pflegesitzung vom 8. Februar 2007 genehmigt. 

Die Ergänzungen im Abschnitt „Wahlreglement / Wahl des Vorstandes“ wurden am 29. Mai 2008 von der Schulpflege abgenommen.
Mit der Einführung der Schulleitung ab SJ 2008/09 ist die Lehrerschaft und die Schulpflege nicht mehr an den Elternratssitzungen vertreten. Die Schulleitung oder eine Stellvertretung nimmt mit beratender Funktion an den Vorstands- und Elternrats-Sitzungen teil.
Die Änderungen im Reglement wurden an der Pflegesitzung vom 15.1.09 genehmigt.
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